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- Lesefassung - 
 

Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallbewirtschaftung 
im Landkreis Vorpommern–Rügen 

-  (Abfallgebührensatzung – AGS) - 
 
Diese Fassung berücksichtigt die: 
 

• 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallwirtschaft 
im Landkreis Vorpommern-Rügen, beschlossen durch den Kreistag am 19. Dezember 
2016, Beschluss-Nr.: KT 239-14/2016  

• 2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die 
Abfallbewirtschaftung im Landkreis Vorpommern-Rügen, beschlossen durch den 
Kreistag am 11. Dezember 2017, Beschluss-Nr.: KT 322-19/2017  

• 3. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die 
Abfallbewirtschaftung im Landkreis Vorpommern-Rügen, beschlossen durch den 
Kreistag am 17. Dezember 2018, Beschluss-Nr.: KT 452-25/2018  

• 4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die 
Abfallbewirtschaftung im Landkreis Vorpommern-Rügen, beschlossen durch den 
Kreistag am 9. Dezember 2019, Beschluss-Nr. KT 70-03/2019 

• 5. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die 
Abfallbewirtschaftung im Landkreis Vorpommern-Rügen, beschlossen durch den 
Kreistag am 7. Juni 2021, Beschluss-Nr. KT 218-10/2021 

• 6. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die 
Abfallbewirtschaftung im Landkreis Vorpommern-Rügen, beschlossen durch den 
Kreistag am 12. Dezember 2022, Beschluss-Nr. KT 441-19/2022 

• 7. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die 
Abfallbewirtschaftung im Landkreis Vorpommern-Rügen, beschlossen durch den 
Kreistag am 18. Dezember 2023, Beschluss-Nr. KT 571-25/2023 

• 8. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die 
Abfallbewirtschaftung im Landkreis Vorpommern-Rügen, beschlossen durch den 
Kreistag am 15. Dezember 2025, Beschluss-Nr. KT XXX-XX/XXXX 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

§ 1 Gegenstand 
§ 2 Gebührenschuldner 
§ 3 Entstehung, Änderung und Beendigung von Gebührenpflicht und 

Gebührenschuld 
§ 4 Erhebung und Fälligkeit der Gebühren 
§ 5 Gebührenmaßstab 
§ 6 Schlussbestimmungen 
§ 7 Geltungsbereich 
§ 8 Inkrafttreten 

 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 2 von 9 

 

 

 

Abkürzungen 
 
AbfWG  Abfallwirtschaftsgesetz für Mecklenburg-Vorpommern (Abfallwirtschaftsgesetz 

- AbfWG M-V) 
 
AEA  Abfallentsorgungsanlagen 
 
AVV  Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis 

(Abfallverzeichnis-Verordnung -AVV) 

 
BKleingG Bundeskleingartengesetz (BKleingG) 

DDR Deutsche Demokratische Republik 

ElektroG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgli- 
che Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten 
(Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG) 

 

GewAbfV Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen 
und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen 
(Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV) 

 
GBl. Gesetzblatt 

 

GVOBl. Gesetz- und Verordnungsblatt  

GWA Großwohnanlagen 

KAG Kommunalabgabengesetz - KAG M-V 
 
KrWG  Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltver- 

träglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) 
 

KV M-V Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

M-V Mecklenburg-Vorpommern 

PPK Pappe, Papier und Kartonagen 
 
RAB Restabfallbehälter 
 
VerpackG Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige  
 Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz – VerpackG) 
 
WE Wohnungseinheiten 

 

WohnEigG Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungsei- 
gentumsgesetz) 

 

ZGB Zivilgesetzbuch 
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Auf Grund der §§ 5, 15, 92 und 100 92 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V), vom 14. Mai 2024 in der Fassung der berichtigten Bekanntmachung 
vom 28. Juni 2024 (GVOBl. M-V S. 270) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. 
März 2025 (GVOBl. M-V S. 130, 136für das Land Mecklenburg- 
Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V. S. 777), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467), der §§ 1, 2, 4 
und 6 des Kommunalabgabegesetzes (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. 
April 2005 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Erstes Änderungsgesetz vom 
14.07.2016 (GVOBl. M-V S. 584), der §§ 3 und 6 des Abfallwirtschaftsgesetzes für 
Mecklenburg-Vorpommern (Abfallwirtschaftsgesetz – AbfWG M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Januar 1997 (GVOBl. M-V, S. 43), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Änderungsgesetzes vom 22. Juni 2012 (GVOBl. M-V S. 186, 187) und § 23 der Satzung über 
die Abfallbewirtschaftung im Landkreis Vorpommern–Rügen vom 9. Oktober 2017 
(Abfallsatzung - AbfS), in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Fassung, hat der 
Kreistag des Landkreises Vorpommern-Rügen am 1815. Dezember 20235 folgende  
Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallbewirtschaftung im Landkreis Vorpommern-
Rügen (Abfallgebührensatzung - AGS) beschlossen: 

 

 
§ 1 Gegenstand 

 

(1) Der Landkreis Vorpommern-Rügen - nachfolgend Landkreis genannt - erhebt für die 
Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung Abfallbewirtschaftung des Landkreises ge- 
mäß der Abfallsatzung Gebühren im Sinne des § 6 KAG M-V. 

 

(2) Die Gebühren ergeben sich aus den nachfolgenden Bestimmungen und den dieser 
Satzung in der Anlage beigefügten Gebührensätzen, die Bestandteil dieser Satzung sind. 

 

§ 2 Gebührenschuldner 
 

(1) Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die für ein an die öffentliche Einrich- 
tung Abfallbewirtschaftung angeschlossenes Grundstück nach den grundsteuerrechtlichen 
Vorschriften Schuldner der Grundsteuer sind oder sein würden, wenn das Grundstück 
nicht von der Grundsteuer befreit wäre sowie die sonstigen dinglich Nutzungsberechtigten 
des Grundstückes. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. Soweit nichts 
anderes bestimmt ist, schuldet jeder Gesamtschuldner die gesamte Gebühr. Dies gilt 
insbesondere auch für Wohnungs- und Teileigentum im Sinne des WohnEigG. In diesem 
Fall kann der Wohnungseigentumsverwaltung ein Bescheid über die Gesamtgebühr 
zugestellt werden. 

 
(2) Ist das Eigentum am Grundstück und Gebäude oder Baulichkeit infolge der Regelun- 
gen der §§ 286 ff. Zivilgesetzbuch vom 19. Juni 1975 (ZGB-DDR, GBl. DDR I S. 465) ge- 
trennt, tritt an die Stelle der in Absatz 1 dieses Paragraphen Genannten diejenige Person, 
die als Eigentümer eines Gebäudes oder einer Baulichkeit eingetragen ist. 

 

(3) Gebührenschuldner beim Kauf der amtlich zugelassenen Abfallsäcke ist der Erwer- 
ber. 

 

(4) Im Falle der Selbstanlieferung von Abfällen ist Gebührenschuldner, wer die öffentli- 
che Einrichtung Abfallbewirtschaftung benutzt. 

 

(5) Bei vollständig oder teilweise gewerblich oder freiberuflich genutzten Grundstücken 
ist abweichend von Absatz 1 der Gewerbetreibende oder die freiberufliche Person Gebüh- 
renschuldner, sofern er oder sie dies beantragt. Hiervon unberührt bleiben die Pflichten 
der Gebührenschuldner nach Absatz 1. 
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(6) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer von Beginn des Monats an 
gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Der bisherige Eigentümer haf- 
tet gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren, die bis zu dem Zeitpunkt entstan- 
den sind, an dem der Landkreis Kenntnis von dem Eigentumswechsel erhält. Für sonstige 
Gebührenschuldner gilt dies entsprechend. Der Eigentumswechsel ist gesichert nachzuwei- 
sen (bspw. durch Vorlage eines Grundbuchauszuges, einer grundbuchlichen Eintragungsmit- 
teilung, einer behördlichen, anwaltlichen oder notariellen Bestätigung). 
 

(7) Bei Kleingartenanlagen i. S. d. BKleingG ist abweichend von Absatz 1 die Kleingar- 
tenorganisation Gebührenschuldner, sofern sie dies beantragt, rechtsfähig und Zwischen- 
pächter i. S. d. § 4 Absatz 2 BKleingG ist. Hiervon unberührt bleiben die Pflichten der Ge- 
bührenschuldner nach Absatz 1. 

 

§ 3 Entstehung, Änderung und Beendigung von Gebührenpflicht 
und Gebührenschuld 

 

(1) Die Gebührenpflicht für die Grund- und Leistungsgebühr beginnt mit dem ersten Tag 
des Monats, an dem das Grundstück an die öffentliche Einrichtung Abfallbewirtschaftung 
angeschlossen wird. 

 

(2) Erhebungszeitraum für die Grund- und Leistungsgebühr ist das Kalenderjahr. Die 
Gebühren werden grundsätzlich als Jahresgebühren erhoben. Erfolgt der Anschluss an die 
Abfallabfuhr erst im Laufe eines Erhebungszeitraumes oder werden Abfallbehälter erst im 
Laufe eines Erhebungszeitraumes aufgestellt, so ermäßigt sich die Jahresgebühr entspre- 
chend. Die Ermäßigung beträgt für jeden vollen Monat 1/12 der in den Nummern 1 und 2 
der Anlage zur Abfallgebührensatzung festgesetzten Jahresgebühr. 
 
(3) Endet die Anschluss- und Benutzungspflicht im Laufe eines Erhebungszeitraumes 
oder werden Abfallbehälter im Laufe eines Erhebungszeitraumes zurückgegeben, so 
besteht die Gebührenpflicht bis zum Ende des Monats fort, zu dem auf schriftlichen 
Antrag des Gebührenschuldners die auf dem Grundstück aufgestellten Restabfallbehälter 
ab- oder umgemeldet worden sind und der Gefäßbestand tatsächlich geändert wurde.  
Beim Tausch von Abfallbehältern ist für den Monat der Umstellung die Leistungsgebühr für 
den größeren Behälter zu entrichten. Eine Ab- und Ummeldung für zurückliegende 
Zeiträume ist nicht möglich.  
 
(4) Wird die Abfallentsorgung infolge von Betriebsstörungen des beauftragten Dritten, 
Witterungseinflüssen oder sonstigen vom Landkreis nicht zu vertretenden Gründen unter- 
brochen oder eingeschränkt, so besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung. 

 
(5) Die Jahresgebührenschuld für die Grund- und Leistungsgebühr entsteht nach Ablauf 
des Erhebungszeitraumes (Kalenderjahr). Zur Begleichung der Gebührenschuld werden 
Vor- auszahlungen nach Stichtagen entsprechend § 4 Absatz 2 dieser Satzung erhoben. 
Endet das Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Erhebungszeitraumes, entsteht die 
Gebührenschuld vorzeitig mit dem Ende des Benutzungsverhältnisses. 
 
(6) Bei zeitweiliger Nichtinanspruchnahme der Abfallentsorgung gemäß § 7 Absatz 2 der 
Abfallsatzung kann auf Antrag von der Erhebung des für diesen Zeitraum in Ansatz zu brin- 
genden Anteils der Jahresgebühr abgesehen werden. Die Jahresgebühr ermäßigt sich ent- 
sprechend. Die Ermäßigung beträgt für jeden vollen Monat 1/12 der in den Nummern 1 und 
2 der Anlage zur Abfallgebührensatzung festgesetzten Jahresgebühr. 
 
(7) Sobald bei Anlieferung von Abfällen an den Abfallentsorgungsanlagen gemäß § 18 
Absatz 1 der Abfallsatzung Gebühren anfallen, entsteht die Gebührenpflicht nach Nummer 
3e), 3f), 3g), 3h) und 3i) der Anlage zur Abfallgebührensatzung mit der Anlieferung dieser 
Abfälle. 
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(8) Die Gebührenpflicht nach Nummer 3b) der Anlage zur Abfallgebührensatzung ent- 
steht mit Antragstellung. 

 
(9) Die Gebührenpflicht nach Nummer 3a) der Anlage zur Abfallgebührensatzung beim 
Erwerb von Abfallsäcken gemäß § 10 Absatz 1 Buchstabe c) der Abfallsatzung entsteht mit 
dem Erwerb. 
 

(10) Die Gebührenpflicht nach Nummer 3d) der Anlage zur Abfallgebührensatzung für das 
Aufstellen und das Einziehen eines Abfallbehälters entsteht nach dem vierten gemäß § 2 
Absatz 12 der Abfallsatzung ausgeführten Behälterauftrag im jeweiligen Kalenderjahr. 
Das Aufstellen von Abfallbehältern aufgrund einer erstmaligen Neuanmeldung eines 
anschlusspflichtigen Grundstückes sowie der Austausch defekter Abfallbehälter sind von 
der Gebührenpflicht befreit. 

 

§ 4 Erhebung und Fälligkeit der Gebühren 
 

(1) Die Erhebung der Grund- und Leistungsgebühr sowie der Sondergebühren nach der 
Anlage zur Abfallgebührensatzung erfolgt durch den Landkreis. Mit Ausnahme der Sonder- 
gebühren gemäß der Anlage Nummer 3a) zur Abfallgebührensatzung wird die Erhebung 
dem Gebührenschuldner durch Bekanntgabe des Abfallgebührenbescheides mitgeteilt. 

 
(2) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes konkret entstehende Gebührenschuld 
werden mit dem Abfallgebührenbescheid entsprechend § 6 Absatz 6 KAG M-V vierteljähr- 
lich Vorauszahlungen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des 
laufenden Jahres erhoben, die zu diesen Stichtagen zu entrichten sind, soweit sich aus 
nachstehenden Absätzen nichts anderes ergibt. 

 

(3) Beginnt die Gebührenpflicht für die Grund- und Leistungsgebühr im vierten Quartal 
des Kalenderjahres, so ist die für den Gebührenschuldner nach Absatz 2 dieses Paragra- 
phen zu entrichtende erste vierteljährliche Vorauszahlung für das laufende Kalenderjahr 
zu dem im Abfallgebührenbescheid genannten Termin, spätestens innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Abfallgebührenbescheides zu zahlen. 

 
(4) Die nach § 3 Absatz 6 dieser Satzung entstandene Gebührenschuld wird nach Ablauf 
des Erhebungszeitraumes (Kalenderjahr) sofort fällig. 

 

(5) Die Gebühren nach Nummer 3e), 3f), 3g), 3h) und 3i) der Anlage zur 
Abfallgebührensatzung werden mit Entstehen sofort fällig. Auf Antrag kann eine Zahlung 
durch Überweisung vom Landkreis zugelassen werden. In diesem Fall wird die Gebühr 
einen Monat nach Festsetzung fällig. 
 
(6) Die Gebühren nach Nummer 2e), 3b), 3c) und 3d) der Anlage zur 
Abfallgebührensatzung werden mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides sofort fällig. Die 
Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Abfallgebührenbescheides  zu 
zahlen. 
 
Die Gebühren nach Nummer 3a) der Anlage zur Abfallgebührensatzung werden mit dem 
Erwerb sofort fällig. 
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 5 Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Höhe der Gebühren wird bestimmt 

 

a) nach der Anzahl der Haushalte, Wochenendhäuser, Ferienwohnungen usw. 
und/oder der Einrichtungen aus anderen Herkunftsbereichen (Grundstücke ge- 
mäß § 2 Absatz 10 der Abfallsatzung), die entsprechend § 6 der Abfallsatzung an 
die öffentliche Einrichtung Abfallbewirtschaftung anzuschließen sind 
(Grundgebühr); 

 

b) nach der Anzahl und dem Nutzinhalt der Restabfallbehälter sowie der Häufigkeit 
ihrer Entleerung (Leistungsgebühr); 

 

c) nach der Anzahl der erworbenen Abfallsäcke (Nummer 3a) der Anlage zur 
Abfallgebührensatzung); nach der Anzahl der beauftragten Expressabfuhren von 
Sperrmüll (Nummer 3b) der Anlage zur Abfallgebührensatzung); nach der Anzahl 
und dem Nutzinhalt von Restabfallbehältern, die im Rahmen einer einmaligen 
Abfuhr entleert wurden (Nummer 3c) der Anlage zur Abfallgebührensatzung); 
nach der Anzahl der entsprechend dem Nutzinhalt der Abfallbehälter sowie nach 
Aufstellung und/oder Abholung unterschiedlich ausgeführten Behälteraufträge 
(Nummer 3d) der Anlage zur Abfallgebührensatzung)und nach der Art und der 
Menge/dem Gewicht des Abfalls bei Direktanlieferung zu den 
Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises (Nummer 3e)-i) der Anlage zur 
Abfallgebührensatzung) (Sondergebühr). 

 

Die Häufigkeit der Entleerung der Restabfallbehälter beträgt bei 14-täglicher Abfuhr 
26 Entleerungen sowie bei monatlicher Abfuhr 12 Entleerungen. Bei Erhöhung der Abfuhr- 
häufigkeit ändert sich die Gebührenhöhe entsprechend. Sie beträgt je Abfuhr 1/26 der in 
den Nummern 2a), 2b), 2c) und 2d) der Anlage zur Abfallgebührensatzung festgesetzten 
Jahresgebühren. 

 

(2) Bei Verwertung sämtlicher Bioabfälle gemäß § 14 Absatz 3 der Abfallsatzung 
verringert sich auf Antrag die Leistungsgebühr für die Restabfallbehälter ab dem 1. des 
Folgemonats um 10 %. 

 
§ 6 Schlussbestimmungen 

 

(1) Gebühren sind öffentliche Abgaben und unterliegen der Beitreibung im Verwal- 
tungszwangsverfahren. 

 
(2) Die Rechtsmittel gegen die Heranziehung zur Zahlung der Gebühren richten sich 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung. 

 
(3) Ein Widerspruch gegen einen Abfallgebührenbescheid hat gemäß § 80 Absatz 2 
Nummer 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung. 

 
(4) Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formfehler verstoßen 
wurde, können diese entsprechend § 5 Absatz 5 der KV M-V nur innerhalb eines Jahres gel- 
tend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Ge- 
nehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften. 

 

§ 7 Geltungsbereich 
 

Diese Satzung gilt in Verbindung mit der Satzung über die Abfallbewirtschaftung im 
Landkreis Vorpommern-Rügen. 

 

§ 8 Inkrafttreten 
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Anlage zu der Abfallgebührensatzung 
 

1. Grundgebühr 
 

Die Grundgebühr beträgt gemäß § 5 Absatz 1a) der Abfallgebührensatzung jeweils 
 
  18,0319,22 Euro p.a. 
 

2. Leistungsgebühren 
 
a) Die Leistungsgebühr pro Restabfallbehälter beträgt gemäß § 5 Absatz 1b) der Abfallge- 

bührensatzung bei monatlicher Abfuhr für: 
 

Restabfallbehälter, 60 Liter mit weißem Deckel  35,0636,93 Euro p.a. 
 
b) Die Leistungsgebühr pro Restabfallbehälter beträgt gemäß § 5 Absatz 1b) der Abfallge- 

bührensatzung bei 14-täglicher Abfuhr für: 
 

Restabfallbehälter, 60 Liter 75,9780,02 Euro p.a. 
Restabfallbehälter, 80 Liter  101,30106,69 Euro p.a. 
Restabfallbehälter, 120 Liter  151,94160,03 Euro p.a. 
Restabfallbehälter, 240 Liter  303,89320,06 Euro p.a. 
Restabfallbehälter, 1.100 Liter  1.392,81 1.466,95 Euro p.a. 

 
c) Die Leistungsgebühr pro Restabfallbehälter beträgt gemäß § 5 Absatz 1b) der Abfallge- 

bührensatzung bei wöchentlicher Abfuhr für: 
 

Restabfallbehälter, 240 Liter  607,77640,12 Euro p.a. 
Restabfallbehälter, 1.100 Liter  2.785,632.933,89 Euro p.a. 

 
d) Die Leistungsgebühr pro Restabfallbehälter beträgt gemäß § 5 Absatz 1b) der Abfallge- 

bührensatzung bei zweimalig wöchentlicher Abfuhr für: 
 

Restabfallbehälter, 240 Liter  1.215,551.280,24 Euro p.a. 
Restabfallbehälter, 1.100 Liter  5.571,255.867,79 Euro p.a. 

 
e) Die Leistungsgebühr pro Restabfallbehälter beträgt gemäß § 5 Absatz 1b) der Abfallge- 

bührensatzung pro Abfuhr für: 
 

Restabfallbehälter, Mulde 3,0 m³, je Abfuhr     146,10153,88 Euro 
Restabfallbehälter,  Mulde 5,5 m³, je Abfuhr  267,85282,11 Euro 
Restabfallbehälter, Mulde 7,0 m³, je Abfuhr  340,90359,04 Euro 
Restabfallbehälter, Mulde 10,0 m³, je Abfuhr                487,00512,92 Euro 
Restabfallbehälter,   Presse 10,0 m³, je Abfuhr                             974,001.025,84 Euro 
Restabfallbehälter,    Mulde 15,0 m³, je Abfuhr                                730,50769,38 Euro 
Restabfallbehälter,   Presse 18,0 m³, je Abfuhr                        1.753,191.846,51 Euro 
Restabfallbehälter,   Presse 20,0 m³, je Abfuhr  1,947,99 2.051,67 Euro 
Restabfallbehälter,    Mulde 25,0 m³, je Abfuhr  1.217,491.282,30 Euro 

 
3. Sondergebühren 

 
a) Die Sondergebühr gemäß § 5 Absatz 1c) der Abfallgebührensatzung für einen 80 Liter 

Restabfallsack entsprechend § 10 Absatz 1c) der Abfallsatzung beträgt 
 

  3,904,10 Euro 



Seite 8 von 9 

 

 

b) Die Sondergebühr gemäß § 5 Absatz 1c) der Abfallgebührensatzung für eine Express- 
abfuhr von Sperrmüll entsprechend § 2 Absatz 21 der Abfallsatzung beträgt 

 

  125,42195,28 Euro 
 
c) Die Sondergebühr gemäß § 5 Absatz 1c) der Abfallgebührensatzung pro Restabfall- 

behälter bei einmaliger Abfuhr beträgt für 
 

Restabfallbehälter, 60 Liter mit weißem Deckel, je Abfuhr  2,923,08 Euro 
Restabfallbehälter, 60 Liter, je Abfuhr  2,92 3,08 Euro 
Restabfallbehälter, 80 Liter, je Abfuhr   3,904,10 Euro 
Restabfallbehälter, 120 Liter, je Abfuhr  5,84 6,16 Euro 
Restabfallbehälter, 240 Liter, je Abfuhr  11,6912,31 Euro 
Restabfallbehälter, 1.100 Liter, je Abfuhr  53,5756,42 Euro 

 
d) Die Sondergebühr gemäß § 5 Absatz 1c) der Abfallgebührensatzung je Behälterauftrag 

(BA) entsprechend § 2 Absatz 12 Abfallsatzung sowie § 3 Absatz 10 der 
Abfallgebührensatzung beträgt für 

 

Abholung eines Restabfallbehälter 60, 80, 120 oder 240 Liter  16,3026,86 Euro/BA 
Abholung einer Biotonne 120 oder 240 Liter  14,7426,15 Euro/BA 
Abholung eines Restabfallbehälter 1.100 Liter  24,9939,29 Euro/BA 
Aufstellung eines Restabfallbehälter 60, 80, 120 oder 240 Liter  12,5322,50 Euro/BA 
Aufstellung einer Biotonne 120 oder 240 Liter  13,5022,07 Euro/BA 
Aufstellung eines Restabfallbehälter 1.100 Liter  19,5734,02 Euro/BA 

 

e) Die Sondergebühr gemäß § 5 Absatz 1c) der Abfallgebührensatzung für die Anlieferung 
von Abfällen zur Beseitigung entsprechend der Anlage zur Abfallsatzung (außer ASN 
170303*, 170604 und 170605*) beträgt 

 
je Anlieferung bis Größe PKW-Kofferraum, PKW 2- und 4-Türer  7,907,72 Euro  
je Anlieferung bis Größe PKW-Anhänger einachsig, PKW 3- und 5-Türer 24,7024,11 Euro  
je Anlieferung bis Größe Kleintransporter, PKW-Anhänger zweiachsig  59,2857,87 Euro  
über 200 kg je Tonne (gilt nur auf den AEA Barth, Camitz,  192,90 Euro 
Ribnitz-Damgarten und Sagard) 
über 400 kg je Tonne  197,60192,90 Euro 

 

f) Die Sondergebühr gemäß § 5 Absatz 1c) der Abfallgebührensatzung für die Anlieferung 
von Abfällen zur Beseitigung entsprechend der Anlage zur Abfallsatzung (nur ASN 
170303* - Kohlenteer und teerhaltige Produkte) beträgt 

 

je Anlieferung bis Größe PKW-Kofferraum, PKW 2- und 4-Türer  23,8530,59 Euro  
je Anlieferung bis Größe PKW-Anhänger einachsig, PKW 3- und 5-Türer 74,5495,59 Euro  
je Anlieferung bis Größe Kleintransporter, PKW-Anhänger zweiachsig178,90229,41 Euro  
über 400 kg je Tonne  596,34764,71 Euro 
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g) Die Sondergebühr gemäß § 5 Absatz 1c) der Abfallgebührensatzung für die Anlieferung 
von Abfällen zur Beseitigung entsprechend der Anlage zur Abfallsatzung (nur ASN 
170604 - Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und 17 06 03* 
fällt) beträgt 

 

je Anlieferung bis Größe PKW-Kofferraum, PKW 2- und 4-Türer  21,325,88 Euro 
je Anlieferung bis Größe PKW-Anhänger einachsig, PKW 3- und 5-Türer 66,6318,38 Euro 
je Anlieferung bis Größe Kleintransporter, PKW-Anhänger zweiachsig  159,9144,10 Euro  
über 200 kg je Tonne (gilt nur auf den AEA Barth, Camitz,  147,00 Euro 
Ribnitz-Damgarten und Sagard) 
über 400 kg je Tonne  533,03147,00 Euro 
 

h) Die Sondergebühr gemäß § 5 Absatz 1c) der Abfallgebührensatzung für die Anlieferung 
von Abfällen zur Beseitigung entsprechend der Anlage zur Abfallsatzung (nur ASN 
170605* - asbesthaltige Baustoffe) beträgt 

 

je Anlieferung bis Größe PKW-Kofferraum, PKW 2- und 4-Türer,  
gebrochen   4,013,91 Euro 
je Anlieferung bis Größe PKW-Anhänger einachsig, PKW 3- und 5-Türer, 
gebrochen  12,5412,21 Euro 
je Anlieferung bis Größe Kleintransporter, PKW-Anhänger zweiachsig, 
gebrochen  30,0929,30 Euro 
bis einschließlich 400 kg je Platte (ungebrochen)  3,012,93 Euro 
über 400 kg je Tonne 100,2997,66 Euro 

 
i) Die Sondergebühr gemäß § 5 Absatz 1c) der Abfallgebührensatzung für die Anlieferung 

von Grüngut entsprechend § 2 Absatz 27 der Abfallsatzung beträgt 
 

je Anlieferung bis Größe PKW-Kofferraum, PKW 2- und 4-Türer  1,911,98 Euro 
je Anlieferung bis Größe PKW-Anhänger einachsig, PKW 3- und 5-Türer  5,966,20 Euro 
je Anlieferung bis Größe Kleintransporter, PKW-Anhänger zweiachsig  14,2914,88 Euro  
über 200 kg je Tonne (gilt nur auf den AEA Barth, Camitz,  49,59 Euro 
Ribnitz-Damgarten und Sagard) 
über 400 kg je Tonne  47,6449,59 Euro 
 

j) Das Entgelt für die Anlieferung von Grüngut aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen entsprechend § 2 Absatz 27 der Abfallsatzung beträgt zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer 

 
je Anlieferung bis Größe PKW-Kofferraum, PKW 2- und 4-Türer 1,911,98 Euro 
je Anlieferung bis Größe PKW-Anhänger einachsig, PKW 3- und 5-Türer 5,966,20 Euro 
je Anlieferung bis Größe Kleintransporter, PKW-Anhänger zweiachsig 14,2914,88 Euro  
über 200 kg je Tonne (gilt nur auf den AEA Barth, Camitz,  49,59 Euro 
Ribnitz-Damgarten und Sagard) 
über 400 kg je Tonne 47,6449,59 Euro 
 
 

k) Das (zuzüglich zu dem, an die OVVD GmbH zu zahlenden Entgelt) an den Landkreis zu 
entrichtende Entgelt gemäß des § 4 Absatz 4 3 der Abfallsatzung zur Abgeltung der 
abfallwirtschaftlichen Leistungen des Landkreises Vorpommern-Rügen beträgt  
 
je Tonne Abfall  7,347,07 Euro zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer 
 


